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Juni 1948 XXI. Jahrgang Nr. 6

DER

OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FOU R I E R VE R B A N D E S

Anläßlich einer Revision durch den zuständigen Kriegskommissär wurde bei
einem Zerstörungs-Detachement beanstandet:

a) Der Kdt. hat einen Betrag von Fr. 879.— aus der H. K. unter 293 Wehrmänner
ä je Fr. 3.— verteilt. Quittungen liegen nicht vor.

b) Bei den Belegen findet sich ein vom Fouriergehilfen visierter Beleg über
Fr. 135.— für ein Geschenk an den Kdt., mit der Begründung, die Mannschaft
sei mit einer entsprechend kleineren Rückerstattung aus der Haushaltungskasse
einverstanden gewesen.

c) Der Saldo einer Revisionsbemerkung, mit der beanstandet wurde, daß für
Lokalmiete Fr. 104.40 über die reglementarischen Ansätze hinaus bezahlt
worden sind, wurde einfach der HK belastet.

Die Beanstandungen wurden dem O.K.K, gemeldet, das vom Kdt. die Rück-

erstattung dieser Beträge an die H. K. verlangte. Nach einem größeren Brief-
Wechsel erklärte sich der Kdt. zur Rückerstattung von Fr. 135.— (Posten b) für
das von ihm entgegengenommene Geschenk bereit. Mit Rücksicht auf besondere
Umstände wurde vom O. K. K. auf die Rückerstattung des Betrages von Fr. 104.40

(Posten c) verzichtet. Streitig blieb noch der Posten a) von Fr. 879.—.
In einer rekursfähigen Verfügung vom 19. Juni 1947 stellte das O.K.K, fest:

„Die Zwecke, für welche die HK herangezogen werden kann, sind in Art. 135 des

Dienstreglementes genau umschrieben. Eine Verteilung des Geldes unter die Wehr-
männer kann nur zugelassen werden, wenn Soldabzüge gemacht worden sind. Wenn
keine solchen gemacht wurden oder wenn, nach deren Rückerstattung, ein Saldo

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

Der ßericht über die
Delegiertenversammlung vom 22./2S. Mal 1948

erscheint in der /idi-iVummer.

Die rechtliche Natur der Haushaltungskassen*
Zwei interessante Entscheide

der Rekurskommission der Eidg. Militärverwaltung
(Schluß)

Fall B

Tatbestand

*siehe Mai-Nummer, Seiten 104 ff.
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